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eine M
ehrheit von 3/4 der abge-

gebenen gültigen Stim
m

en, zur
A

uflösung des Vereins eine solche
von 4/5 erforderlich. Eine Ä

nde-
rung des Zw

ecks des Vereins kann
nur m

it Zustim
m

ung aller anw
esen-

den M
itglieder beschlossen w

erden.
(5) Jedes M

itglied hat eine Stim
-

m
e. D

as Stim
m

recht kann nur per-
sönlich ausgeübt w

erden. A
uf Ver-

langen m
indestens eines M

itglie-
des in der M

itgliederversam
m

lung
w

ird geheim
 gew

ählt.
(6) D

er Vorstand hat in der M
it-

gliederversam
m

lung zu seiner
Entlastung Rechenschaft zu legen.

§ 9 - Vorstand und erw
eiterter Vorstand

(1) D
er Verein w

ird gerichtlich und
außergerichtlich durch seinen Vor-
stand vertreten. D

er Vorstand be-
steht aus dem

 Vorsitzenden, sei-
nem

 Stellvertreter und dem
Schatzm

eister. W
eibliche M

it -
glieder tragen die ent sprechende
w

eibliche Bezeichnung ihres A
m

tes.
Je zw

ei Vorstandsm
itglieder sind

gem
einsam

 vertretungsberechtigt.
(2) D

er Vorstand, der Schriftführer
und drei Beisitzer bilden den er-
w

eiterten Vorstand. D
em

 erw
eiter-

ten Vorstand obliegt die Führung
der laufenden G

eschäfte des Ver-
eins, insbesondere die A

usführung
von Beschlüssen der M

itglieder-
versam

m
lung und die Beschluß-

fassung über A
ufnahm

eanträge.
D

ie M
itglieder des Vorstandes und

des erw
eiterten Vorstandes üben

ihre Tätigkeit ehrenam
tlich aus.

D
er erw

eiterte Vorstand kann für
die G

eschäfte der laufenden Ver -
w

altung eine G
eschäftsführerin

/einen G
eschäftsführer bestellen.

D
iese/dieser ist berechtigt, an den

Sitzungen des Vorstandes und des
erw

eiterten Vorstandes m
it bera -

tender Stim
m

e teilzunehm
en.

(3) D
ie Sitzungen des erw

eiterten

Vorstandes finden jährlich m
inde-

stens sechsm
al statt, sow

ie nach
Bedarf. D

ie Einladungen zu Vor-
standssitzungen können form

los
erfolgen. D

ie Einladungs frist m
uß

m
indestens zw

ei Tage betragen.
D

er erw
eiterte Vorstand ist

beschlußfähig, w
enn m

indes tens
drei M

itglieder anw
esend sind,

darunter m
indestens ein M

itglied
des Vorstandes.
(4) D

er erw
eiterte Vorstand faßt

seine Beschlüsse m
it einfacher

M
ehrheit.

(5) D
ie Beschlüsse des erw

eiterten
Vorstandes können bei Eil be düftig -
keitauch schriftlich oder fern -
m

ündlich gefaßt w
erden, w

enn
alle M

itglieder des erw
eiterten

Vorstandes ihre Zustim
m

ung zu
dem

 Verfahren erklären. Schrift-
lich oder fernm

ündlich gefaßte
Beschlüsse des erw

ei terten Vor-
standes sind schriftlich niederzule-
gen und entw

eder vom
 Vorsitzen-

den oder seinem
 Stell vertreter zu

unterzeichnen.
(6) D

ie A
m

tszeit der M
itglieder

des Vorstandes und des erw
eiter-

ten Vorstandes beträgt zw
ei Jahre,

w
obei in den Jahren m

it gerader
Jahreszahl der 1. Vorsitzende, der
Schriftführer und der 1. und 3.
Beisitzer und in den Jahren m

it
ungerader Jahreszahl der stellver-
tretende Vorsitzende, der Schatz-
m

eister und der 2. Beisitzer ge-
w

ählt w
erden. D

ie W
iederw

ahl ist
zulässig.
(7) D

ie M
itglieder des erw

eiterten
Vorstandes sind für ihren G

eschäfts -
bereich dem

 Vorstand gegenüber
verantw

ortlich. Sie haben die
Pflicht, den Vorsitzenden bei sei-
nen O

bliegenheiten zu beraten
und zu unterstützen.
(8) Scheidet ein M

itglied des erw
ei -

terten Vorstandes vor A
blauf seiner

A
m

tszeit aus oder ist m
indestens

sechs M
onate verhindert, so kann

der erw
eiterte Vorstand für die

Zeit bis zur nächsten ordentlichen
M

itgliederversam
m

lung ein neues
M

itglied bestim
m

en.
(9) H

auptberufliche M
itarbeiter

des Vereins dürfen nicht M
itglieder

des Vorstandes bzw
. des erw

ei -
terten Vorstandes sein.Ü

bernim
m

t
ein Vorstandsm

itglied eine haupt -
berufliche Tätigkeit im

 Verein, so
scheidet es aus dem

 Vorstand aus.
(10)D

er erw
eiterte Vorstand kann

sich eine G
eschäftsordnung geben.

(11) D
er Vorstand kann zur fach-

lichen Beratung und U
nter stützung

einen Beirat berufen. Im
 Beirat

sollen nach M
öglichkeit Re -

präsentanten der verschiedenen
von gesetzlicher Betreuung berühr-
ter Personen bzw

. Institu tio nen
ver-

treten sein. Er kann auch zur
U

nterstützung einer A
rbeit zur

Vorbereitung und D
urchführung

einzelner A
ufgaben A

usschüsse
bilden. H

ier und im
 Beirat dürfen

auch N
ichtm

itglieder beteiligt sein.
(12) Vorstandsm

itglieder m
üssen

Vereinsm
itglieder sein.

§ 10 - Kassenprüfer
(1) D

ie M
itgliederversam

m
lung

w
ählt zw

ei M
itglieder zu Kassen -

prüfern. D
ie A

m
tszeit der Kassen -

prüfer beträgt zw
ei Jahre.

(2) D
ie Kassenprüfer dürfen nicht

M
itglieder des Vorstandes sein.

(3) D
ie Kassenprüfer haben die

Kasse des Vereins einschließlich
der Bücher und Belege einm

al im
G

eschäftsjahr sachlich und rechner -
isch zu prüfen und dem

Vorstand
bei Beanstandungen jew

eils
schriftlich Bericht zu erstatten.
D

ie Kassenprüfer erstatten der
M

it gliederversam
m

lung einen
Prüf bericht und beantragen bei
ord nungsgem

äßer Führung der
Kassengeschäfte die Entlastung

des Schatzm
eisters und der übri-

gen Vorstandsm
itglieder.

§ 11 - Geschäftsstelle
D

er Vorstand soll eine hauptberuf-
lich geführte Beratungs  und G

e-
schäftsstelle des Vereins einrichten.

§ 12 - M
itgliedsbeiträge

(1) Von den M
itgliedern w

erden
Beiträge erhoben. D

ie H
öhe des

Jahresbeitrages w
ird von der M

it-
gliederversam

m
lung bestim

m
t.

(2) D
ie Jahresbeiträge sind jähr-

lich zum
 Beginn des 2. Q

uartals
fällig und zu zahlen.
(3) M

itglieder, die im
 1. H

albjahr
in den Verein eintreten, zahlen
den vollen, im

 2. H
albjahr die

H
älfte des Jahresbeitrages.

§ 13 - Geschäftsjahr
D

as G
eschäftsjahr des Vereins ist

das Kalenderjahr.

§ 14 - Auflösung des Vereins
(1) D

ie A
uflösung des Vereins kann

nur durch eine M
itgliederversam

m
-

lung m
it der in § 8 Ziffer 4 festge-

legten Stim
m

enm
ehrheit erfolgen.

(2) Im
 Falle der A

uflösung des Ver-
eins fällt das verbleibende Vereins-
verm

ögen dem
 »Verein für spa-

stisch G
elähm

te und andere Kör-
perbehinderte e.V., H

usum
«, zu oder

ersatzw
eise dem

 »D
PW

V Landes-
verband Schlesw

ig-H
olstein«.

H
usum

, den 12. Februar 1992 
sow

ie den 15. Februar 1993
sow

ie den 2. M
ärz 1999



§ 1 - Nam
e und Sitz

(1) D
er Verein führt den N

am
en

»Verein für Betreuung und Selbst-
bestim

m
ung in N

ordfriesland e.V.«
(2) D

er Verein hat seinen Sitz in
H

usum
 und ist in das Vereinsregi-

ster beim
 A

m
tsgericht H

usum
 ein-

getragen.

§ 2 - Aufgabe und Zw
eck

(1) A
ufgabe und Zw

eck des Ver-
eins ist die Ü

bernahm
e, Ver -

m
ittlung und U

nterstützung von
M

aßnahm
en der Betreuung kran-

ker und behinderter M
enschen

nach den Bestim
m

ungen des Bür-
gerlichen G

esetzbuches. 
Zu den A

ufgaben gehören insbe-
sondere:
a) Bem

ühungen um
 die planm

äßi-
ge G

ew
innung ehrenam

tlicher Be -
treuer, deren Einführung in ihre
A

ufgaben und Benennung gegen-
über der Betreuungsbehörde und
dem

 zuständigen Vorm
undschafts-

gericht
b) Schaffung eines ständigen A

n-
gebots an Beratung und U

nterstüt-
zung für Betreuer
c) Verm

ittlung und D
urchführung

geeigneter Fortbildungsm
aßnah-

m
en für Betreuer

d) Erm
öglichung eines Erfahr ungs-

austausches zw
ischen Betreuern

e) Bew
ältigung der fachlichen A

n-
forderungen vereinsm

äßiger Be-
treuungsarbeit durch Beschäfti-
gung hauptberuflicher M

itarbeiter
(-innen) im

 Rahm
en der finanziel-

len  M
öglichkeiten

f) Ü
bernahm

e von Betreuungsauf-
gaben und Koordination hauptbe-
ruflicher und ehrenam

tlicher Be-
treuungsarbeit
g) G

ew
ährleistung einer ausrei-

chenden Zahl geeigneter M
itar-

beiter, deren Beaufsichtigung,
W

eiterbildung und Versicherung
haupt  beruflicher und ehrenam

t-

licher M
itarbeiter gegen Schäden,

die ihnen selbst oder D
ritten im

Rahm
en der Betreuungstätigkeit

erw
achsen können

(2) Im
 Rahm

en seiner A
ufgaben -

erfüllung ist der Verein bestrebt,
entsprechend dem

 im
 Betreuungs-

gesetz verankerten »G
rundsatz

der Erforderlichkeit«, dazu beizu-
tragen, daß alle M

öglichkeiten
kranker und behinderter M

en -
schen zur Führung eines selbstbe-
stim

m
ten Lebens ausgenutzt w

er-
den. D

azu gehört unter anderem
:

– D
ie Bereitschaft, bei der Verm

itt-
lung tatsächlicher H

ilfen und sozi-
aler D

ienste behilflich zu sein,
w

enn dadurch die A
nordnung

einer Betreuung verm
ieden w

er-
den kann (Vorfeldarbeit).
– Vereinsm

itarbeiter für die Ü
ber-

nahm
e von Verfahrenspflegschaf-

ten zu befähigen und zur Verfü-
gung zu stellen.
– D

ie Betreuungsübernahm
e auch

von schw
ierigen Fällen.

(3) D
er Verein w

ill durch eine ge-
zielte Ö

ffentlichkeitsarbeit, auch
gem

einsam
 m

it anderen Institutio-
nen, die A

kzeptanz und den Stel-
lenw

ert in der gesetzlichen Betreu-
ung nachhaltig erhöhen.

§ 3 - Gem
einnützigkeit

D
er Verein verfolgt ausschließlich

und unm
ittelbar gem

einnützige
bzw

. m
ildtätige Zw

ecke im
 Sinne

des A
bschnittes »steuerbegünstig-

te Zw
ecke« der A

bgabenordnung.
D

er Verein ist selbstlos tätig; er
verfolgt nicht in erster Linie eigen-
w

irtschaftliche Zw
ecke. M

ittel des
Vereins dürfen nur für satzungsge-
m

äße Zw
ecke verw

endet  w
erden.

D
ie M

itglieder erhalten keine G
e-

w
innanteile und in ihrer Eigen -

schaft als M
itglieder auch keine

sonstigen Zuw
endungen aus M

it-
teln des Vereins. Es darf keine Per-

son durch A
usgaben, die den

Zw
ecken des Vereins frem

d sind,
oder unverhältnism

äßig hohe Ver-
gütungen begünstigt w

erden. D
ie

W
erbung m

it der M
itglied schaft ist

zu gew
erblichen Zw

ecken verboten.

§ 4 - M
ittel des Vereins

D
ie M

ittel zur Erfüllung seiner A
uf-

gaben erhält der Verein durch
a) M

itgliedsbeiträge
b) G

eld- und Sachspenden
c) Zuschüsse
d) sonstige Zuw

endungen
e) Einkünfte aus A

ufw
endungser-

satz- und Vergütungsansprüchen

§ 5 - M
itgliedschaft

(1) M
itglieder des Vereins können

natürliche und juristische Personen
w

erden.
(2) D

er Verein hat aktive und pas-
sive M

itglieder
(3) Ein passives M

itglied unter -
scheidet sich von einem

 aktiven
M

itglied lediglich darin, daß es
kein Stim

m
recht hat und nicht in

den Vorstand oder erw
eiterten

Vorstand gew
ählt w

erden kann.
(4) Ü

ber die A
ufnahm

e als M
it-

glied entscheidet der erw
eiterte

Vorstand auf schriftlichen A
ntrag

des Bew
erbers innerhalb von drei

M
onaten nach Eingang des A

n-
trag es. Erfolgt innerhalb dieser
Frist keine Entscheidung oder er-
geht ein ablehnender oder vom
A

ntrag abw
eichender Bescheid

des erw
eiterten Vorstandes, kann

der A
ntragsteller Beschw

erde
erheben. D

ie Beschw
erde ist

innerhalb eines M
onats ab

Zugang des ablehnenden oder
vom

 A
ntrag abw

eichenden Be-
scheides bzw

. nach Fristablauf
schriftlich beim

 Vorstand einzule-
gen. Ü

ber die Be schw
erde

entscheidet die nächste ordentliche
M

itgliederversam
m

lung.

§ 6 - Beendigung der M
itgliedschaft

(1) D
ie M

itgliedschaft endet durch
a) Tod oder Verlust der Rechtsper-
sönlichkeit
b) A

ustritt
c) Streichung von der M

itgliederliste
d) A

usschluß
(2) D

er A
ustritt erfolgt durch

schriftliche Erklärung gegenüber
dem

 Vorstand. Er ist nur zum
Schluß eines Kalenderjahres unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist
von drei M

onaten zulässig.
(3) Ein M

itglied kann durch Be-
schluß des Vorstandes von der
M

itgliederliste gestrichen w
erden,

w
enn es trotz erfolgter M

ahnung
m

it der Zahlung des M
itgliedsbei-

trages in Rückstand ist. D
ie Strei-

chung darf erst beschlossen w
er-

den, nachdem
 seit der A

bsendung
des M

ahnschreibens drei M
onate

verstrichen sind und der Beitrag
nicht entrichtet ist. D

ie Streichung ist
dem

 M
itglied schriftlich m

itzuteilen.
(4) Bei Rückstand des fälligen Jah-
resbeitrages bis zum

 31. D
ezem

-
ber kann trotz erfolgter M

ahnung
das M

itglied von der M
itgliederli-

ste gestrichen w
erden.

(5) Ein M
itglied kann, w

enn es
erheblich gegen die Vereinsinter-
essen verstoßen hat, durch
Beschluß des Vorstandes aus dem
Verein ausgeschlossen w

erden.
Vor der Beschlußfassung ist dem
M

itglied unter Setzung einer an-
gem

essenen Frist G
elegenheit zu

geben, sich m
ündlich oder schrift-

lich gegenüber dem
 Vorstand zu

äußern. D
er Beschluß über den

A
usschluß ist m

it G
ründen zu ver-

sehen und dem
 M

itglied schriftlich
bekanntzum

achen. G
egen den

Beschluß steht dem
 M

itglied das
Recht des W

iderspruchs zu, der
innerhalb eines M

onats nach Zu-
gang des A

usschließungsbeschlus-
ses schriftlich an die M

itgliederver-

sam
m

lung zu H
änden des Vor -

standes zu richten ist. Ist der W
ider -

spruch
rechtzeitig eingelegt, hat

ihn der Vorstand der nächsten
M

itgliederversam
m

lung zur Ent-
scheidung vorzulegen. D

er W
ider-

spruch
gegen die A

usschließung
hat aufschiebende W

irkung. Vor
Entscheidung der M

itgliederver-
sam

m
lung steht dem

 M
itglied kein

Recht auf H
erbeiführung einer ge-

richtlichen Entscheidung über die
W

irksam
keit des A

usschließungs-
beschlusses zu.
(6) In allen Fällen der Beendigung
der M

itgliedschaft besteht die Pflicht
zur Beitragszahlung bis zum

 Ende
des laufenden Kalenderjahres.
(7) Eine vorzeitige Kündigung ist
nur in besonderen persönlichen
H

ärtefällen (z.B. schw
ere Krank-

heit) oder U
m

zug an einen ande-
ren O

rt außerhalb des Kreisgebie-
tes m

öglich. Sie w
ird zum

 Ende
des auf die Kündigung folgenden
M

onats w
irksam

.

§ 7 - Organe des Vereins
O

rgane des Vereins sind
a) die M

itgliederversam
m

lung
b) der Vorstand
c) der erw

eiterte Vorstand

§ 8 - M
itgliederversam

m
lung

(1) D
ie M

itgliederversam
m

lung ist
für alle A

ngelegenheiten zustän-
dig, die nach dieser Satzung nicht
einem

 anderen Vereinsorgan
übertragen w

orden sind, insbe-
sondere für folgende A

ngelegen-
heiten:
a) W

ahl des Vorstandes und des
erw

eiterten Vorstandes sow
ie für

N
achw

ahlen
b) Entlastung des Vorstandes
c) W

ahl der Kassenprüfer nach §
10, sofern nicht ein W

irtschafts-
prüfer beauftragt ist
d) Festsetzung der H

öhe und Fäl-

ligkeit des M
itgliedsbeitrages

e) Ä
nderung der Satzung

f) Ernennung von Ehrenm
itgliedern

g) A
uflösung des Vereins

D
ie W

ahlen erfolgen durch Stim
-

m
enm

ehrheit. Bei Stim
m

engleich-
heit erfolgt eine Stichw

ahl. Erhält
hierbei keiner der Beteiligten die
M

ehrheit, entscheidet das Los.
(2) D

ie M
itgliederversam

m
lung

w
ird vom

 Vorstand nach Bedarf,
m

indestens jedoch einm
al im

 Jahr,
einberufen oder w

enn 1/5 der
M

itglieder die Einberufung schrift-
lich unter A

ngabe des Zw
ecks und

der G
ründe verlangt. D

ie Einberu-
fung erfolgt unter Einbehaltung
einer Frist von zw

ei W
ochen

schriftlich unter A
ngabe der Ta-

gesordnung. D
ie Frist beginnt m

it
dem

 auf die A
bsendung des Einla-

dungsschreibens folgenden Tag.
D

as Einladungsschreiben gilt dem
M

itglied als zugegangen, w
enn es

an die letzte vom
 M

itglied bekannt -
gegebene A

dresse gerichtet ist.
(3) D

ie M
itgliederversam

m
lung

w
ird vom

 Vorsitzenden, im
 Verhin-

derungsfall von seinem
 Vertreter

geleitet. Ist keines dieser Vor -
standsm

itglieder anw
esend, so

bestim
m

t die Versam
m

lung ein
anderes M

itglied des Vorstandes
oder des erw

eiterten Vorstandes
zum

 Versam
m

lungsleiter. D
ie Be-

schlüsse w
erden in einem

 Protokoll
niedergelegt und vom

 jew
eiligen

Versam
m

lungsleiter und dem
Schriftführer, oder, w

enn dieser
nicht anw

esend ist, von dem
 vom

Versam
m

lungsleiter bestim
m

ten
Protokollführer unterschrieben.
(4) Jede ordnungsgem

äß einberu-
fene M

itgliederversam
m

lung ist
beschlußfähig. D

ie Beschlüsse der
M

itgliederversam
m

lung bedürfen
der einfachen M

ehrheit der abge-
gebenen gültigen Stim

m
en. Zur

Ä
nderung der Satzung ist jedoch


